
 

Stellungnahme zur Anfrage
Ich nehme im Auftrag des Amtsdirektors zu folgender Anfrage Stellung.

Anfragende/r: Christina Juling

Eingangsdatum: 17.03.2025

Betreff: Bau und Betrieb von Ladestationen für Elektroautos

Gremium Datum Zuständigkeit Beratung
 

Anfragetext:

 

Stellungnahme:

Diese Frage kann durch das Amt nicht beantwortet werden, da diese Entscheidung in die 

Selbstverwaltungshoheit der Gemeinde Mühlenfließ fällt. 

Da der Betrieb von Tankstellen und im Weiteren von Ladestationen keine gesetzliche Aufgabe der 

Gemeinden oder Ämter ist, wäre diese Angelegenheit eine freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit 

der Gemeinde Mühlenfließ, die durch die Gemeindevertretung zu beschließen und ggf. dauerhaft aus 

der Gemeindekasse zu finanzieren wäre. Derzeit gibt es keinen derartigen Beschluss der 

Gemeindevertretung. 

Im Grunde sollten derartige Angebote durch die Wirtschaft und nicht durch die öffentliche Hand 

eingerichtet und vorgehalten werden. Sofern die Gemeinde Interesse an der Vorhaltung eines 

derartigen Angebotes im öffentlichen Raum hat, könnte sie geeignete gemeindeeigene Immobilien mit

geeigneten Stromanschlüssen z.B. zur Pacht für entsprechende Anbieter ausschreiben. Hierzu sollte 

zur Vermeidung der tatsächliche voraussichtliche Bedarf zum Laden von Elektroautos außerhalb des 

privaten Eigentums sorgfältig eingeschätzt werden.

 

Niemegk, 19.03.2026

Im Auftrag

Thomas Hemmerling




